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BEGRÜSSUNG

Norbert Kartmann
Präsident des Hessischen Landtags

Sehr geehrte Frau Prof. Fincancı, Herr Prof. Huber, Herr Ministerpräsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Namen des Hessischen 
Landtags und im Namen des Kuratoriums des Hessischen Friedenspreises 
der Albert-Osswald-Stiftung und seines Vorsitzenden, Herrn Staatsminister  
a. D. Karl Starzacher, begrüße ich Sie zur 24. Verleihung des Hessischen  
Friedenspreises im Jahre 2018. 

Meinen besonderen Gruß erbiete ich Ihnen, Herr Ministerpräsident Bouffier. 
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder ein 
Grußwort an die Preisträgerin, die wir dieses Jahr auszeichnen, und an das 
Auditorium richten werden. 

Mein Gruß gilt auch den Abgeordneten des Hessischen Landtags; stellver-
tretend für alle begrüße ich Frau Vizepräsidentin Habermann, Herrn Vize-
präsidenten Lortz und Herrn Fraktionsvorsitzenden Boddenberg. Für den 
Hessischen Staatsgerichtshof freue ich mich, Herrn Präsidenten Prof. Roman 
Poseck  willkommen zu heißen.

Für das in Hessen akkreditierte Diplomatische Korps begrüße ich die Gene-
ralkonsulin der Ukraine, Frau Alla Polyova.

Ganz herzlich begrüße ich für die Familie des Stifters dieses Friedensprei-
ses, des früheren hessischen Ministerpräsidenten Albert Osswald, Frau  
Michaela Jäckel-Osswald unter uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie 
wieder dabei sind. 

Für die Landeshauptstadt begrüße ich Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Christa Gabriel und Herrn Stadtrat Helmut Nehrbaß.

Ich begrüße die Vertreter der Religionsgemeinschaften und die uns beglei-
tende und beratende Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, 
die für unser Tun unverzichtbar ist, Herrn Prof. Jonas Wolff in Vertretung von 
Frau Prof. Nicole Deitelhoff.

Meine Damen und Herren, natürlich steht im Zentrum der Entscheidung des 
Kuratoriums immer die Frage: Wer wird der nächste Preisträger? Aber es 
ist für uns auch wichtig, dass wir jemanden finden, den wir bitten, für den 
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jeweiligen Preisträger eine Laudatio zu halten. In diesem Jahr sind wir mit 
unserer Bitte an eine uns allen bekannte Persönlichkeit – auch in Hessen be-
kannte Persönlichkeit – herangetreten. Lieber Herr Bischof, ich freue mich 
sehr, dass Sie zugesagt haben; und ich begrüße den ehemaligen Ratsvor-
sitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrn Bischof Prof. Dr. 
Wolfgang Huber, herzlich. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Hessi-
schen Landtag!

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Preisträgerin ist eine Persön-
lichkeit, die in einer, wie wir wissen, konfliktreichen Region dieser Welt lebt 
und wirkt, einer Region, die vor unserer Haustür liegt, in einem Land, das wir 
in diesen Tagen und Jahren teilweise kritisch begleiten. Unsere Preisträgerin 
kommt aus der Türkei. 

Ich stelle Ihnen vor und begrüße herzlich die diesjährige Preisträgerin, Frau 
Prof. Fincancı aus Istanbul. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Frau Pro-
fessorin. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind und den Preis entge-
gennehmen. 

Meine Damen und Herren, der Preis zeichnet sich dadurch aus, dass wir 
durch ihn verpflichtet sind, weltweit Persönlichkeiten zu finden, die sich um 
den Frieden verdient gemacht haben. Friedensarbeit ist vielfältig. Sie kann 
in Wort und Tat geschehen; und sie hat immer eine Ursache. Die Ursache 
ist nicht selten, den Gerechtigkeitszielen zu folgen, Ungerechtigkeit zu be-
kämpfen, anderen zu helfen, die Ungerechtigkeit erfahren, und für diese 
Menschen – auch gegen Regierungen, ja, gegen Diktaturen und gegen all 
diejenigen, die diesen Frieden gefährden – zu kämpfen. Kriege und innere 
Konflikte in Ländern sind Ursachen vielfältigster Repressionen gegen Einzel-
ne oder Mehrere; und in diesem Umfeld wachsen Persönlichkeiten wie Frau 
Prof. Fincancı auf, die sich dagegen wehren und ein Beispiel dafür sind, wie 
man – hierfür wird viel Mut gebraucht – für andere Menschen viel erreicht. 
Insofern ist das, was unsere Preisträgerin erreicht hat und was in der Lauda-
tio sicherlich sehr deutlich zum Ausdruck kommen wird, ein Zeichen von Be-
harrlichkeit, von Mut und von Unbeirrbarkeit in der Verfolgung des Ziels, für 
andere Gerechtigkeit zu erkämpfen. Meine Damen und Herren, wir ehren 
eine Frau, die mit der Menschenrechtsstiftung der Türkei Folter dokumen-
tiert und Folteropfern hilft. Die Protokolle, die sie erstellt hat, sind Beispiel und 

Grundlage für die weltweite Aufdeckung und Ächtung von Folter durch die 
UN, die diese auch anerkannt hat. 

Sehr geehrte Frau Prof. Fincancı, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und be-
danke mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich hoffe sehr, dass 
dieser Preis Ihnen sowie denjenigen hilft, die Sie unterstützen, ihre Arbeit 
auch in Zukunft fortzusetzen. Er soll immer auch ein Zeichen an diejenigen 
sein, gegen welche sich dieser Preis wendet, nämlich gegen diejenigen, 
die Gerechtigkeit aushebeln, Ungerechtigkeit befördern und in Teilen men-
schenrechtsunwürdige Situationen herbeiführen. Das ist die Absicht des 
Friedenspreises. Genau diese Ziele verfolgt er auch im 24. Jahr seines Beste-
hens – unbeschadet der Tatsache, was die einzelnen Preisträger geleistet 
haben –; und diesem Auftrag ist das Kuratorium verpflichtet. – Herzlichen 
Glückwunsch und herzlich willkommen hier im Hessischen Landtag.
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GRUSSWORT

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Prof. Huber, lieber Kollege Starza-
cher, verehrte Frau Jäckel-Osswald und vor allem: verehrte Frau Prof. 
Fincancı! Ich darf Ihnen im Namen der Hessischen Landesregierung  
unsere besten Glückwünsche zur Verleihung des Hessischen Friedens-
preises überbringen. Wir freuen uns für Sie. Wir freuen uns darüber, dass 
Sie diese Auszeichnung, die uns viel bedeutet, angenommen haben. 
Wir freuen uns vor allen Dingen, dass Sie ihn heute auch persönlich 
entgegennehmen können.

Herr Präsident Kartmann hat darauf hingewiesen: Dieser Friedenspreis 
wird nun zum 24. Mal verliehen. Er entstammt einer Idee, einer Initiative 
unseres früheren Ministerpräsidenten Albert Osswald. Heute wie damals 
ging es um die Kernfrage: Wie können wir die Menschen besonders 
unterstützen, ihr Engagement und ihren Mut auszeichnen, die in beson-
derer Weise leben, was uns allen so wichtig ist, nämlich Frieden, sowohl 
im Innern als auch im Äußern? 

In den vergangenen 24 Jahren mangelte es nicht an preiswürdigen 
Preisträgerinnen und Preisträgern. Wir sind in den vergangenen 24 Jah-
ren nicht so weit gekommen, dass uns die Sorge um Frieden und um 
die Einhaltung von Menschenrechten nicht mehr bedrücken müsste. Im 
Gegenteil: Diese Welt ist nicht friedlicher geworden, und die Achtung 
der Menschenrechte ist auch nicht selbstverständlicher geworden. 
Deshalb ist dieser Preis nicht zeitlos. „Zeitlos“ will ich eigentlich nicht 
sagen, denn das nimmt uns den Mut, dass es irgendwann vielleicht 
gar nicht mehr notwendig ist, in besonderer Weise darauf hinzuweisen, 
aber wir müssen uns darauf einrichten, dass es noch für lange Zeit not-
wendig sein wird, für Frieden und für die Achtung der Menschenrechte 
einzutreten. 

Meine Damen und Herren, es passt in diese Zeit: Am 10. Dezember jährt 
sich die Deklaration der Menschenrechte durch die Vereinten Natio-
nen zum 70. Mal. Vor 70 Jahren war dies zum ersten Mal der Versuch, 
sich supranational zu bekennen und festzulegen, welche Regeln unver-
äußerlich gelten müssen – und zwar überall auf der Welt. In Art. 5 dieser 
Menschenrechtsdeklaration, wenn ich das richtig erinnere, steht auch 
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das Verbot der Folter. Das Verbot der Folter hat viele Begründungen, 
aber man kann es auch einfach ausdrücken: Es ist ein Kernstück der 
Achtung der Menschenrechte. Ohne Achtung der Menschenrechte 
lässt sich Frieden weder im Innern noch im Äußern auf Dauer erhalten. 
Deshalb ist das für mich eine Kette. Als elementarer Teil der Menschen-
rechte und als Verpflichtung aller, diese einzuhalten, ist dies die Grund-
bedingung, um Frieden zu halten. 

Deshalb ist Ihre Arbeit, verehrte Frau Prof. Fincancı, so wichtig. Sie rei-
hen sich ein in die Reihe der Preisträgerinnen und Preisträger, die die-
sem großen, dauerhaften Auftrag nicht nur Genüge tun, sondern dafür 
in beispielhafter und herausragender Weise arbeiten. Als Ärztin und 
Gerichtsmedizinerin, als Wissenschaftlerin und Persönlichkeit von inter-
nationaler Beachtung haben Sie sich bleibende Verdienste erarbeitet. 
Dieser Preis gründet in der Regel nicht auf einer spontanen Idee, auf 
einer spontanen Arbeit, sondern in aller Regel häufig sogar auf einer 
jahrzehntelangen Arbeit – in diesem Sinne als Friedensarbeit verstan-
den – mit großem persönlichen Mut, aber auch mit beachtlicher Wir-
kung. 

Vielleicht ist die bekannteste Publikation in diesem Bereich das soge-
nannte „Istanbul-Protokoll“, welches ganz wesentlich auf Sie zurück-
geht. Es ist ein Standardwerk, es ist wahrscheinlich sogar das Standard-
werk der Welt zur Erforschung und Dokumentation von Folter. Unter 
Ihrer Führung ist ein breites Kompendium internationaler Wissenschaft-
ler unterschiedlichster Fachrichtungen entstanden, die sich mit diesem 
Sachverhalt auseinandersetzen; und der Umstand, dass sich nicht zu-
letzt auch die UN dieses „Istanbul-Protokoll“ als Grundlage ihrer Arbeit 
zu eigen gemacht hat, ist sicherlich ein Stück weit eine Belohnung 
dessen, was Sie getan haben, denn es ist weltweit anerkannt, es wird 
wahrgenommen, es ist eben nicht nur im verborgenen, wissenschaftli-
chen Bereich verblieben, sondern hat große Wirkkraft entfaltet. 

Diese Arbeit, die Sie mit anderen leisten, braucht – ich erwähnte es – 
Mut. Diejenigen, die die Finger in die Wunde legen, sind selten beliebt, 
insbesondere dort, wo es um die Menschenrechte nicht gut bestellt 
ist. Meine Damen und Herren, wir haben mit der heutigen Preisträgerin 

deshalb eine Persönlichkeit, die in vielfacher Weise wissenschaftlich in-
ternational wirkt, aber ich will auch auf zwei Dinge hinweisen, die nicht 
überschätzt werden können: 

Zum einen haben Sie eine gewisse präventive Wirkung. Wir wissen aus 
vielen anderen Zusammenhängen, dass diejenigen, die foltern, dass 
diejenigen, die die Menschenrechte nicht achten, in aller Regel darauf 
hoffen, dass ihre Untaten nicht bekannt werden und dass sie für ihre Un-
taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Diejenigen, die foltern, 
müssen aufgrund Ihrer Arbeit und der Arbeit anderer nun aber damit 
rechnen, dass diese Folter erkannt, dass sie dokumentiert werden kann. 
Sie müssen mit dem Risiko leben, dass sie aufgrund Ihrer Arbeit irgend-
wann einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben in unserem 
Land ähnliche Erfahrungen gemacht; und wenn es auch nur wenige 
trifft, ist es trotzdem wichtig, dass diejenigen, die Folter anwenden,  
irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden. Allein das ist schon ein 
Grund für diese Arbeit. 

Zum andern leiden diejenigen, die Opfer von Folter werden, an diesem 
Schicksal in aller Regel lebenslang. Sie werden sozusagen noch einmal 
gefoltert, wenn sie mit dem, was sie erlebt haben, allein bleiben – wenn 
sie das, was sie erlebt haben, nicht beweisen können, wenn sie im Grun-
de genommen gegenüber denjenigen hilflos sind, die sie erst gefoltert 
haben und früher oder später dem Vergessen anheimfallen. Deshalb 
ist es für die Opfer so wichtig, dass das, was geschehen ist, eben nicht 
vergessen wird. Es hilft ihnen medizinisch-therapeutisch; aber in man-
chen Fällen hilft es sogar, die Grundlage einer juristischen Aufarbeitung 
zu legen. Was geschehen ist, kann man nicht mehr wegdenken. Aber 
Opfer nicht allein zu lassen und ihnen in diesem Sinne ein Stück weit 
wieder den Weg in ein anderes Leben zu öffnen, gehört auch zu dieser 
Arbeit; und deshalb hat dies mehrere Bedeutungen. Deshalb, Frau Prof. 
Fincancı: Es ist eine Arbeit, die weltumspannend ist, die darauf ange-
wiesen ist, dass Sie ein funktionierendes Netzwerk haben und dass das, 
was Sie tun, einen gewissen internationalen Schutz erfährt. 

Sie sind Bürgerin eines Landes – der Präsident hat es angesprochen –, 
das uns Sorge bereitet. Wir haben einerseits traditionell enge, freund-
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Für Sie persönlich und für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen von Herzen 
alles Gute. – Danke.

schaftliche Beziehungen mit der Türkei. Das Land Hessen hat eine sehr 
enge und gute Partnerschaft mit der Region Bursa. Auf der anderen 
Seite haben wir zu beklagen, dass Bürgerinnen und Bürger aus Deutsch-
land und auch aus Hessen nach wie vor inhaftiert sind, ohne dass An-
klage erhoben wird und ohne irgendeine Möglichkeit zu haben, sie zu 
besuchen. Es sind Verhältnisse, die das, was wir überall als unveräußer-
liche Menschenrechte einfordern, zumindest bedroht.

In diesem Land, das wir mit großer Aufmerksamkeit und einer großen 
Grundsympathie versehen, sind eigentlich alle irgendwie in Gefahr, 
entweder als Terroristen oder als Gülen-Anhänger bezeichnet zu wer-
den mit der Folge, dass sie ihre Arbeit von heute auf morgen verlieren, 
dass sie ins Gefängnis gesteckt werden, dass ihre Angehörigen bedroht 
werden. Sich in einem solchen Umfeld für Frieden und für die Einhaltung 
der Menschenrechte zu engagieren bedeutet außergewöhnlichen Mut 
und Kraft. Deshalb möchte ich Ihnen heute zu diesem Preis nicht nur 
gratulieren, sondern Ihnen auch wünschen, dass Sie diese Kraft bei-
behalten und ihre Arbeit weiterhin in einer sehr schwierigen Situation 
erfolgreich gestalten – im Interesse der Opfer und der vielen, die mög-
lichst erst gar nicht Opfer werden. 

Wenn Sie jemanden in einem Umfeld auszeichnen, wo dies der Staat 
häufig als Angriff auf seine Staatsautorität versteht, gibt es eine Am-
bivalenz: International bekannte Persönlichkeiten genießen aufgrund 
ihrer Internationalität Schutz; sie stören manche Regime aber ganz 
besonders. Deshalb hoffe ich für Sie und für die Arbeit, die Ihnen an-
vertraut ist, dass dies die jetzige türkische Regierung richtig versteht: 
Wir wollen uns mit diesem Preis nicht in ein anderes Land einmischen. 
Wir akzeptieren, dass jedes Land seine Regeln hat, aber wir wollen uns 
schon einmischen und sagen: Überall sollen die Menschenrechte gel-
ten! – Und wir möchten uns einmischen und auszeichnen, dass dieje-
nigen, die sich dafür einsetzen, egal wo sie leben, unseren Respekt, 
unsere Hochachtung und unseren Dank verdienen! 

In diesem Sinne: Seien Sie hier bei uns herzlich willkommen geheißen. 
Ich beglückwünsche Sie noch einmal zu dieser hohen Auszeichnung. 
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LAUDATIO

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber
em. Bischof und früherer Vorsitzender des
Rats der Evangelischen Kirchen in Deuschland (EKD)

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, sehr geehrter Herr Starzacher, sehr geehrte Frau Jäckel-Osswald 
und insbesondere sehr verehrte Preisträgerin, sehr verehrte Frau Prof. 
Fincancı! Die Praxis der Folter gehört zu den erschütternden Kapiteln in 
der Geschichte der Menschenrechte. Erschütternd ist beispielsweise, 
dass es in der Geschichte des Westens trotz aller Humanität, die er sich 
zu Gute hält, erst im 18. Jahrhundert dazu kam, dass der Schutz vor 
Folter als ein Menschenrecht anerkannt wurde – trotz der Berufung dar-
auf, der Mensch sei als Ebenbild Gottes erschaffen –, wenigstens zuerst 
einmal in Amerika und Frankreich. Doch die Geschichte, die darauf 
folgte, war eine Geschichte der Ausnahme von der Regel. Nicht nur im 
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, sondern ebenso in Verbindung 
mit der Abhängigkeit von Arbeitssklaven oder im Zusammenhang von 
Kolonialismus und Kolonialkriegen war die Demütigung durch Folter-
maßnahmen weiterhin verbreitet.  

Erst die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 statuierte 
das Folterverbot und verband damit einen universalen Anspruch – der 
Ministerpräsident hat es gesagt –: „Niemand darf der Folter oder grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden.“ Wir erinnern uns daran, dass dies vor 70 Jahren 
erklärt wurde, doch längst sind wir mit der Umsetzung dieses Grundsat-
zes bei weitem nicht ans Ziel gekommen. Während des Algerienkriegs 
kam es in französischen Polizeirevieren zu Folterungen. Guantanamo 
und Abu Ghraib sind Namen für Folterorte, die mit dem islamistischen 
Terrorismus und seiner Bekämpfung zu tun haben. 

Inzwischen ist das Folterverbot nicht nur durch die Konvention der Ver-
einten Nationen über bürgerliche und politische Rechte von 1966 mit 
völkerrechtlicher Verbindlichkeit ausgestattet worden, vielmehr haben 
die Vereinten Nationen im Jahr 1984, am Jahrestag der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, das Folterverbot durch die Konvention 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigen-
de Behandlungen oder Strafen konkretisiert. Sie haben verdeutlicht, 
dass dieses Verbot ausnahmslos gilt. Weder zur Herbeiführung eines 
Geständnisses noch zur Ermittlung des Aufenthaltsorts einer von Le-
bensgefahr bedrohten Person, weder in Kriegen noch in Bürgerkriegen, 
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weder bei revolutionären Umwälzungen noch nach einem Putschver-
such kann und darf es von dem Verbot der Folter Ausnahmen geben. 
Der Begriff der Folter lässt sich nicht auf die Anwendung von Gewalt 
zur Erzwingung von Geständnissen oder der Preisgabe von konspira-
tiven Geheimnissen beschränken. Die Folterschutzkonvention versteht 
vielmehr als Folter jede Handlung, durch die einem Menschen vorsätz-
lich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden in 
der Absicht zugefügt werden, direkt oder indirekt eine Auskunft oder 
ein Geständnis zu erzwingen, jemanden für eine Tat zu bestrafen, ihn 
einzuschüchtern oder zu nötigen. Auch mit dieser Liste sind die Absich-
ten, die mit der Folter verbunden sind, nicht erschöpfend beschrieben. 
Und keine dieser Absichten rechtfertigt in irgendeiner Weise, was mit 
der Integrität eines Menschen geschieht, wenn er gefoltert wird. Nicht 
nur, wenn sie durch einen staatlichen Bediensteten oder im staatlichen 
Auftrag ausgeführt wird, sondern auch wenn ein Staat solche erniedri-
gende Gewaltsamkeit duldet, wird das Folterverbot verletzt. 

Wer Folterungen überlebt, trägt deren Spuren ein Leben lang an Leib 
und Seele. Wie Jean Améry aus eigener Erfahrung schilderte, richtet 
die Folter das Weltvertrauen in einer Weise zu Grunde, für die es kei-
nen Ausgleich geben kann. Das ist so evident, dass man fassungslos 
fragen mag, warum solche Verletzungen der menschlichen Integrität 
nach wie vor in hundert – oder mehr – Ländern dieses Globus an der 
Tagesordnung sind. Neben Staaten treten parastaatliche Organisatio-
nen, terroristische Gruppierungen und andere Akteure, die von Folter- 
methoden einen oft grauenerregenden Gebrauch machen. Geschlechts-
spezifische Gewaltsamkeit, der Einsatz sexualisierter Gewalt, die brutale  
Demütigung von Angehörigen religiöser Minderheiten zeigen beispiel-
haft, in welche Bereiche sich diese Art der Gewalt von Menschen  
gegen Menschen hineinfrisst. 

Warum – so fragt man ratlos – hat es der Folterschutz nach wie vor so 
schwer? Warum lässt sich diese Art der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit bisher nicht bändigen? Warum dulden Staaten in angeblich pri-
vaten Bereichen derartige Torturen, obwohl sie wissen, dass eine solche 
Gewaltanwendung zum Tod führen kann und für den, der sie übersteht, 
lebenslange, traumatische Folgen nach sich zieht? – Ein Grund liegt 

darin, dass Folter in aller Regel im Verborgenen geschieht und sich oft 
nur außerordentlich schwer nachweisen lässt. Das führt nicht nur dazu, 
dass wir nur unvollständig, ja, bruchstückhaft über das Ausmaß der Fol-
ter in unserer Welt informiert sind. Es hat vielmehr zugleich zur Folge, 
dass die einzelnen Taten sehr oft nicht aufgeklärt und die Täter nur allzu 
selten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Opfer werden auf diese 
Weise doppelt gedemütigt. Aus diesen Gründen ist der Einsatz für die 
Aufklärung von Folterungen ein entscheidender Beitrag zum Schutz der 
Menschenrechte und zur Bändigung von Gewalt gegen Menschen. 
Die Aufklärung von Folterungen ist ein direkter und kaum hoch genug 
zu schätzender Beitrag zum Frieden. 

In seinem großen Entwurf „Zum ewigen Frieden“, einem der bedeu-
tendsten Friedensentwürfe der Neuzeit, aus dem Jahr 1795, hat  
Immanuel Kant die Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen als eine 
entscheidende Voraussetzung für einen dauerhaften, auf das Recht 
gestützten Frieden beschrieben. Wenn es unter den Völkern der Welt 
einmal so weit gekommen sei – so schrieb er vor weit mehr als 200 Jah-
ren –, dass die Verletzung elementarer menschlicher Rechte an einem 
Platz der Erde von allen wahrgenommen werde, sei die Vorstellung von 
einem für alle Menschen geltenden „Weltbürgerrecht“ keine, so sagt 
er wörtlich, „fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts“ 
mehr, sondern darin liege der entscheidende Schritt dazu, dass sich 
das Staats- und Völkerrecht „zum öffentlichen Menschenrechte über-
haupt und so zum ewigen Frieden“ entwickeln könne. Nur unter dieser 
Voraussetzung könne man hoffen, zu einem solchen Frieden wirklich 
auf dem Weg zu sein. Soweit der Königsberger Philosoph.

In einer Hinsicht sind wir Kants Hoffnung deutlich näher gekommen: Wir 
verfügen über die technischen Mittel, um die Rechtsverletzungen an 
einem Ort der Erde an allen Orten wahrnehmen zu können. Im Fall der 
Folter reichen allerdings moderne Kommunikationsmedien allein nicht 
aus. Denn keine Menschenrechtsverletzung ist so schwer zu beweisen 
wie die Folter. Für sie gibt es in aller Regel keine unbeteiligten Zeugen. 
Die Opfer bleiben oft so lange von der Außenwelt abgeschnitten, bis 
die äußeren Zeichen ihrer Torturen abgeklungen sind. Ihre Aussagen fin-
den nur schwer Gehör, stehen sie doch häufig im Verdacht, die Wahr-
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heit zu verschweigen, ihre Taten zu vertuschen, gegen die staatliche 
Ordnung aufzubegehren. Die Täter dagegen haben oft die staatliche 
Autorität im Rücken. Wer das Dunkel erhellen will, das viele Folterungen 
umgibt und der Gerechtigkeit im Wege steht, der muss dieses Dunkel 
durchbrechen. 

Die Dokumentation von Folter als unentbehrlicher Teil des Folter- 
s chutzes verbindet sich mit dem Namen der Stadt Istanbul sowie mit 
dem Namen unserer heutigen Preisträgerin, der türkischen Medizin-
professorin Şebnem Korur Fincancı. Der wichtigste, international  
anerkannte Leitfaden zur Erkennung und Dokumentation von Folter-
verbrechen ist das „Istanbul-Protokoll“. Dieses umfangreiche Doku-
ment wurde von vierzig international tätigen Organisationen aus dem  
Bereich der Menschenrechtsarbeit erstellt. Zu den Hauptautorinnen  
gehört die Gerichtsmedizinerin Şebnem Korur Fincancı. 

Das „Istanbul-Protokoll“ hat Standards dafür entwickelt, wie Verstöße 
gegen das Verbot der Folter ermittelt und gerichtsfest dokumentiert 
werden können. Neben der Verhütung der Folter durch transparente, 
faire Untersuchungen sowie durch unangekündigte Besuche in allen 
Haftanstalten ist die möglichst frühzeitige und objektiv dokumentier-
te Untersuchung jedes Foltervorwurfs oder Folterverdachts ein zen-
trales Mittel zur Bekämpfung dieser unmenschlichen Handlungsweise. 
Vor allem anderen kommt es darauf an, die körperlichen Spuren von 
Folterungen so bald wie möglich nach der Tat zu dokumentieren, die 
Darstellung der Vorgänge durch Opfer und Täter festzuhalten und die 
Aussagen miteinander zu vergleichen und den Tätern aufgrund innerer 
Unstimmigkeiten auf die Spur zu kommen. 

Das „Istanbul-Protokoll“ hat ein breites Echo gefunden. Es wurde von 
den Vereinten Nationen im Jahr 2000 angenommen und in den sechs 
offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen veröffentlicht. Auch die 
Europäische Union sowie die afrikanische Menschenrechts- und Völ-
kerrechtskommission haben dieses Protokoll als wirksames Mittel zur 
Aufklärung von Foltervorwürfen und zur Dokumentation von Folterun-
gen anerkannt. Die amerikanische Bewegung „Physicians for Human 
Rights“ – Ärzte für Menschenrechte – hat auf der Grundlage des „Istan-

bul-Protokolls“ ein Handbuch zur Untersuchung von Flüchtlingen er-
stellt; die darin vorgeschlagenen Maßnahmen sollen unter anderem 
zur Klarheit darüber beitragen, ob Flüchtlinge in ihrem Heimatland 
oder auf ihrer Flucht Opfer von Folterungen geworden sind. Auch in 
Deutschland spielt das „Istanbul-Protokoll“ im Rahmen von Asylverfah-
ren bereits eine wichtige Rolle. So verbindet sich die Istanbul-Initiative 
mit einem der anderen großen Menschenrechtsprobleme unserer Zeit, 
nämlich mit dem Thema von Flucht und Asyl. 

Die Initiative zur Erstellung des „Istanbul-Protokolls“ ging von der Men-
schenrechtsstiftung der Türkei sowie der Bewegung türkischer Ärzte 
für die Menschenrechte aus. In beiden Initiativen spielt Şebnem Korur 
Fincancı eine entscheidende Rolle. Denn die Bekämpfung der Folter 
ist ihr Lebensthema; der Umsetzung des „Istanbul-Protokolls“ widmet 
sie sich mit großem Einsatz; und das hat sie mit erheblichen persönli-
chen Anfeindungen und Nachteilen bezahlt. Bei Frau Fincancı, die als 
Professorin für Gerichtsmedizin in Istanbul tätig ist, begegnet uns eine 
evidenzbasierte Medizin, die nicht nur an Daten, sondern auch an den 

erste Reihe v. l. n. r.: PD Dr. Wolff, Vizepräsidentin Habermann, Staatsminister  
a. D. Starzacher, Prof. Dr. Poseck,  Ministerpräsident Bouffier, Landtagspräsident 
Kartmann, Preisträgerin Prof. Dr. Dr. h. c.  Fincancı, Frau Jäckel-Oswald, Prof. Dr. 
Dr. h. c. Huber
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Menschen orientiert ist, in diesem Fall an Menschen, die möglicherweise 
Opfer von Folterhandlungen geworden sind. Damit den Opfern gehol-
fen wird und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, damit Trau-
matisierungen angemessen behandelt und die Wiederholung solcher 
Taten unterbunden werden, wird nach Evidenz gesucht. Im Grunde 
geht es nicht allein um die Evidenz einer wissenschaftlichen Ableitung, 
sondern um die Evidenz eines Menschenrechts und seiner Verletzung. 
Folgerichtigerweise hat sich Frau Prof. Fincancı in der türkischen Men-
schenrechtsstiftung engagiert, der sie seit 2009 als Präsidentin vorsteht. 
Sie hat in dieser Arbeit viele persönliche Risiken auf sich genommen.

Im Jahr 1997 hat sie erstmals die Vergewaltigung einer Frau in Polizeige-
wahrsam attestiert und damit ein Verfahren ausgelöst, das bis vor den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führte. Sie hat Folterfäl-
le öffentlich enthüllt und damit den Widerstand der Behörden ihres ei-
genen Landes hervorgerufen. Mehrfach wurde ihr aus diesem Grund 
der gerichtsmedizinische Lehrstuhl entzogen; durch Gerichtsentschei-
dung wurde sie jedoch jedes Mal wieder in ihre akademische Position 
eingesetzt. Möge es auch in Zukunft in der Türkei unabhängige Richter 
geben, die zu solchen Entscheidungen bereit und in der Lage sind. 

Im Jahr 2016 kritisierte sie die türkische Regierung wegen des militäri-
schen Eingreifens im Südosten der Türkei und forderte nichtmilitärische 
Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Im Februar 
2018 beteiligte sie sich an dem Aufruf der Istanbuler Ärztekammer 
gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Syrien und trat für eine 
dialogorientierte Lösung ein. Wegen dieses Aufrufs wurde der Vorstand 
der Ärztekammer der Türkei festgenommen.

Immer wieder hat sich Frau Fincancı als eine ungewöhnlich mutige Frau 
erwiesen, die ihre hohe berufliche Kompetenz in den Dienst der Men-
schenrechte und des Friedens stellt. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für 
eine Medizin, die sich gesellschaftlicher Verantwortung stellt; sie ist eine 
Medizinerin, die ihre Professionalität, ihre Einsatzbereitschaft und ihren 
Mut dafür einsetzt, Gewalt zu verhindern, die Würde des Menschen zu 
schützen und den Frieden zu fördern. 

Der Name der Stadt Istanbul, der in dieser Laudatio so oft zu nennen 
war, symbolisiert seit langem eine wichtige Brücke zwischen Europa 
und der Türkei. Hierzulande sollte unvergessen bleiben, dass Deutsche 
in der Zeit der Hitler-Diktatur Zuflucht in Istanbul, Ankara und anderen 
türkischen Städten fanden. Der später regierende Bürgermeister von 
Berlin, Ernst Reuter, war der bekannteste unter ihnen, aber er steht 
nicht allein. So sehr der Name der Türkei durch das „Istanbul-Protokoll“ 
oder neuerdings auch durch die europäische Istanbul-Konvention zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt für die Menschenrechtsarbeit einen positiven Klang hat, so sehr 
auch der Einsatz der Türkei für inzwischen vier Millionen Flüchtlinge, vor 
allem aus Syrien, Respekt, Anerkennung und Unterstützung verdient, 
so sehr muss man auch diejenigen Türkinnen und Türken würdigen und  
unterstützen, die heute im eigenen Land und über dessen Grenzen  
hinaus für Menschenrechte eintreten. 

Şebnem Korur Fincancı steht in der beeindruckenden Tradition des 
Einsatzes für die Menschenrechte in der Türkei. Unter den vielen Aus-
zeichnungen, die sie erhielt, ist auch der Hrant-Dink-Preis zu nennen. 
Er erinnert an den unerschrockenen türkisch-armenischen Herausge-
ber und Chefredakteur der Zeitung „Agos“, der 2007 vor der Tür seines 
Redaktionsgebäudes auf offener Straße erschossen wurde. Für mich 
wird umgekehrt auch Hrant Dink geehrt, indem Frau Fincancı den  
Hessischen Friedenspreis erhält. 

Wenn man diese Tradition des Eintretens für die Menschenrechte in der 
Türkei im Blick hat, muss man auch an die Menschen in diesem Land 
denken, die heute in ihren Menschenrechten bedroht und beeinträch-
tigt sind. Wenn das aus deutscher Perspektive geschieht, reicht es in 
meinen Augen nicht aus, so wichtig es ist, für diejenigen deutschen 
Staatsbürger einzutreten, die in der Türkei wegen vermeintlicher staats-
feindlicher Umtriebe inhaftiert wurden. So wichtig das ist, so muss auch 
von der großen Zahl türkischer Staatsbürgerinnen und -bürger die Rede 
sein, die nach dem Putsch von 2016 inhaftiert wurden, die zu Tausen-
den ihren Beruf verloren oder denen es an der Möglichkeit zur freien 
Meinungsäußerung und zur fairen Beteiligung am politischen Prozess 
fehlt. Dass sich auch in Zukunft mit dem Namen der Stadt Istanbul das 
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Bild einer tragfähigen, an den Menschenrechten orientierten Brücke 
zwischen der Türkei und Europa verbindet, gehört zu den großen Hoff-
nungen, die sich für mich mit der heutigen Preisverleihung verbinden. 
Möge die Brücke der Menschenrechte zwischen Europa und der Türkei 
auch in Zukunft tragfähig und begehbar bleiben. 

Mit dieser Hoffnung beglückwünsche ich die Mitglieder des Kuratoriums 
des Hessischen Friedenspreises zu ihrer ermutigenden Wahl; der Preis-
trägerin gegenüber drücke ich meine Bewunderung für ihren gerad-
linigen Weg aus, der eine hohe fachliche und berufliche Kompetenz 
mit großer Verantwortungsbereitschaft über die Grenzen des eigenen 
Faches hinaus verbindet. Mögen sich viele an ihr ein Beispiel nehmen 
– in unserem Land wie in der Türkei und darüber hinaus. – Herzliche 
Glückwünsche, Frau Fincancı.
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ÜBERREICHUNG DES PREISES

Karl Starzacher
Vorsitzender des Kuratoriums, Staatsminister a. D.

Ich darf den Text der Verleihungsurkunde verlesen:

Das Kuratorium Hessischer Friedenspreis der Albert- 
Osswald-Stiftung vergibt den Hessischen Friedenspreis 
2018 an Frau Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Istanbul, 
Türkei. 

Das Kuratorium würdigt damit den Einsatz von Frau Prof. 
Dr. Şebnem Korur Fincancı für Folteropfer und ihr Engage-
ment für Frieden und Menschenrechte, Wiesbaden, den 
28. November 2018.

Frau Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı wird mit dem  
Hessischen Friedenspreis der Albert-Osswald-Stiftung für  
ihren unermüdlichen Einsatz für Folteropfer ausgezeichnet. 
Frau Prof. Dr. Fincancı engagiert sich als Vorsitzende der 
Menschenrechtsstiftung der Türkei seit vielen Jahren unter 
schwierigen, politischen Bedingen für die Dokumentation 
von Folter und für die Rehabilitation von Folteropfern. Sie 
ist eine der führenden Friedens- und Menschenrechtsakti-
vistinnen in der Türkei. Ihr Engagement führte im Jahr 2018 
kurzzeitig zur ihrer Inhaftierung; auch aktuell läuft in der 
Türkei ein Gerichtsverfahren gegen Frau Prof. Dr. Fincancı. 
Die Gerichtsmedizinerin und Professorin für Forensik an 
der Universität Istanbul ist eine international führende  
Expertin der Folterdokumentation, ehemaliges Mitglied im 
Exekutivausschuss des International Rehabilitation Coun-
cil for Torture Victims und eine der Hauptautorinnen des 
wegweisenden „Istanbul-Protokolls“, das internationale  
Standards zur Untersuchung und Dokumentation von  
Folter geschaffen hat. 

In den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeiten stellt 
Frau Prof. Dr. Fincancı die Frage, wie sich physische und 
psychische Folter erkennen und dokumentieren lässt. Erst 
der systematische Nachweis von Folterspuren ermöglicht 
eine angemessene medizinische und therapeutische  
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Versorgung der Opfer. Zugleich ist er von größter Wichtig-
keit für die juristische Verfolgung und politische Aufarbei-
tung der Taten. Er ist Voraussetzung für Prozesse der Kon-
fliktaufarbeitung und somit Grundlage für die Wahrung 
von Frieden und Hoffnung auf Versöhnung. 

Die Aktivitäten von Frau Prof. Dr. Fincancı verdeutlichen 
die zentrale Rolle des Nachweises von Folter, ihrer  
medizinischen und therapeutischen Behandlung und  
ihrer öffentlichen Sichtbarmachung. Die Dokumentation 
von Folter und Menschenrechtsverletzungen und deren 
öffentliche Aufarbeitung versteht sie als wichtigen Bei-
trag zur Friedenssicherung. Für ihren beharrlichen Einsatz 
für die Opfer von Folter und Menschenrechtsverletzun-
gen und ihren unermüdlichen Einsatz für Versöhnung und 
Frieden hat das Kuratorium Hessischer Friedenspreis der  
Albert-Osswald-Stiftung Frau Prof. Dr. Şebnem Korur  
Fincancı den Hessischen Friedenspreis 2018 zuerkannt. – 
Herzlichen Glückwunsch.
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DANKADRESSE

Prof. Dr. Dr. h. c. Şebnem Korur Fincancı
Vorsitzende der Menschenrechtsstiftung der Türkei (TIHV)

Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren! Jeden von  
Ihnen einzeln zu nennen, würde ich mir wirklich wünschen, aber, ich denke, 
dann wird es recht spät für uns alle. Ich weiß, dass es sich bei Ihnen, die hier 
für mich zusammengekommen sind, um Freundinnen und Freunde handelt; 
und Sie teilen diesen ganz besonderen Moment mit mir. Sie fanden mich 
für diesen Preis würdig; und bitte nehmen Sie meinen Dank an. Dieser Preis 
hat für mich eine ganz besondere Bedeutung – nicht nur für mich, sondern 
für alle Verteidigerinnen und Verteidiger von Menschenrechten, die sich 
mit diesem Thema abmühen. Alle Menschen sind Verteidiger, die große 
Mühen auf sich nehmen; und sie bezahlen dafür einen hohen Preis. Ich 
möchte mich herzlich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie uns stärken, 
dass Sie mit Ihrer Solidarität dafür sorgen, dass wir sehen und fühlen, dass 
unsere Mühen nicht übergangen und übersehen werden. 

Wir leben in schwierigen Zeiten – wir haben es in den vorhergegangenen 
Reden mehrmals gehört –: Es ist das 70. Jahr nach der ersten Bekanntgabe 
von Menschenrechten. Hat sich denn in der Zwischenzeit etwas verändert? 
– Nicht ganz; innerhalb dieser 70 Jahre fanden unzählige Kriege statt. Noch 
immer sterben Kinder an Hunger; und Menschen verlieren ihr Leben im 
Krieg. In so einer Welt müssen wir im Moment leben. 

Gab es denn überhaupt leichtere Zeiten? Oder wie leicht sind die Zeiten 
jemals gewesen? – Ich denke, zurzeit handelt es sich bei den Problemen, 
die wir haben, wirklich um schwerwiegende. Ich lebe in der Türkei; ich lebe 
in Istanbul; und in sehr vielen Ländern der Welt erleben wir Rassismus, Dis-
kriminierung und Gewalt. Und das Wichtigste ist: Vielerorts wird versucht, 
vom Staat ausgeübte Gewalt zu legitimieren. Dies jedoch macht gerade 
die Menschen, die dafür kämpfen, all diese Probleme sichtbar zu machen, 
die Menschenrechtsverteidiger, zur Zielscheibe. Wir leben in einer Zeit, in 
der Menschen marginalisiert und stigmatisiert werden, in der Menschen die 
Freiheit entzogen, ihr Recht auf Leben angetastet wird und die angesichts 
vielfältiger Bedrohungen vereinsamen. 

Gibt es denn gar keine Hoffnung? Wir haben dieser Tage z. B. wieder an 
die Ermordung von Tahir Elçi erinnert. Es ging um ein Minarett, das auf vier  
Füßen ruhte; er wurde vor aller Augen ermordet; und viele Menschen-
rechtsverteidiger haben auf diesem Weg ihr Leben verloren. Gibt es denn 
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gar keine Hoffnung? – Im Gegenteil: Der größte Gewinn in diesen schwe-
ren Zeiten ist die Stärkung von Solidarität und Freundschaft zwischen Men-
schenrechtsverteidigern und denjenigen, die in der Überzeugung handeln, 
Verantwortung für die Menschheit zu tragen, und dass sich diese Solidarität 
in Wellenbewegungen ausbreitet; und dazu haben Sie mir verholfen. Ich 
konnte das wirklich noch einmal für all die Menschen fühlen, die ihre Jobs 
verlieren, die im Gefängnis landen, von einem Gefängnis ins andere ge-
schleppt werden, Akademiker, Rechtsanwälte – für die vielen Menschen, 
die oft mit der Todesstrafe bedroht werden, einschließlich meiner hochge-
schätzten Freundin, Eren Keskin. Sie sind von diesen Vorgängen alle betrof-
fen; und für all diese Menschen nehme ich diesen Preis entgegen. 

Der Hessische Friedenspreis der Albert-Osswald-Stiftung macht mich wirklich 
sehr stolz. Ich persönlich fühle mich zwar hoch geehrt; ich fühle mich aber 
auch in einem Zwiespalt. Dieses Gefühl befällt mich bei jeder Preisverlei-
hung: Stolz auf der einen und Verlegenheit auf der anderen Seite. Ich bin 
Ärztin und habe immer dafür gestanden, dass Arzt zu sein, viel mehr ist als 
ein Beruf, dass es sich um eine Lebensform handelt, für die Menschheit zu 
kämpfen, sich auf die Seite der Menschen zu schlagen. Wie schon Kant 
sagte: Wenn wir die Wahrheit nicht beim Namen nennen, können wir die 
Menschenrechte niemals verteidigen. Deshalb brachten mich Ihre Reden 
dazu, auch diesen Vergleich heranzuziehen. Auch bringt es mich nun tat-
sächlich in Verlegenheit: Ich habe meine Aufgabe getan. Das ist eigentlich 
nicht preiswürdig. Das sollte im „normalen“ Leben doch etwas ganz Nor-
males sein. 

Ein guter Freund von mir hat vor Gericht in seiner Einlassung ein Gedicht 
zitiert. Das würde ich Ihnen hier gern vortragen wollen, denn in der Literatur 
wird ja oft das Leben, die Welt, viel besser zum Ausdruck gebracht, als wir 
das hier so ohne Weiteres können. Sie alle sind nun hier; und das mit einem 
Künstler/mit einer Künstlerin zu teilen, denke ich, ist sehr wichtig. In dem Ge-
dicht mit dem Titel „Warten auf den Krieg“, sagt Gülten Akın Cankoçak 
folgendes: 

Ich sei nicht verantwortlich für die Narzisse, so hatte ich es 
gelernt. Der Schnee kann unerwartet kommen, Wind kann 
aufkommen. Es kann lange dauern, Schlimmes kann passieren. 

Vielleicht erwacht auch die Narzisse nicht wieder. Frag nicht 
nach dem Rhabarber, nicht nach dem Zweig oder nach der 
Knospe. Meine Gedanken wurden gebrochen. Die alten Er-
wartungen sind irritiert. Angst vor Chemikalien, blutige Nacht-
hemden, Sirenen in Wellen. Lasst die Kinder gehen, wohin 
sie wollen. Lasst sie tun, was sie wollen, denn die Raketen, 
die Bomben finden sie ohnehin. Ich war verantwortlich für 
die Narzisse, den Rhabarber und für die Kinder. Hatte ich es 
falsch verstanden? – Menschheit bedeutet Verantwortung. 

Ich bin verlegen, denn ich versuche lediglich, meiner Verantwortung als 
Mensch gerecht zu werden, neben dem Gefühl des Geehrtwerdens. In die-
sem endlosen Kampf habe ich mich immer unter Freunden gefühlt und die 
Kraft, die Stärke, kam von diesen Freundschaften. Folter beseitigt das Ge-
fühl der Nähe. Sie versucht, uns von der Menschheit zu entfernen. Wir müs-
sen Freunde sein – im Namen der Humanität; und wir müssen dafür sorgen, 
dass Freundschaft ausgebreitet wird. Ich danke Ihnen noch einmal dafür, 
dass Sie mich dieses Preises für würdig erachten und uns mit dieser Ehrung 
stärken. Wie gut, dass wir alle zusammen sind. – Vielen Dank.
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Meine Damen und Herren, am Ende dieses Festaktes noch einmal 
herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Huber, für diese Laudatio, die uns die 
Preisträgerin in besonderer Weise nahegebracht hat. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Prof. Dr. Fincancı für ihr Hiersein, 
für die Entgegennahme des Preises, für diese bescheidene Entge-
gennahme, weil sie sagte, es sei ja ihre Pflicht gewesen. Daher darf 
ich Ihnen sagen: Es ist wichtig, dass Sie dies gesagt haben, dass wir 
daran denken, es weiterzusagen. Es müsste auch uns natürlich sein, 
tagtäglich in dem Sinne zu arbeiten, wie Sie arbeiten. – Herzlichen 
Glückwunsch noch einmal und ganz herzlichen Dank, dass Sie uns 
dies gesagt haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun zu einem 
kleinen Empfang einladen. Die Feierstunde ist beendet. – Danke 
schön.

SCHLUSSWORT

Nobert Kartmann
Präsident des Hessischen Landtags
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v. l. n. r.: Vorsitzender des Kuratoriums und Staatsminister a. D. Karl Starzacher, 
Laudator Prof. Dr. Wolfgang Huber, Preisträgerin Prof. Dr. Dr. h. c. Şebnem Korur 
Fincancı , Ministerpräsident Volker Bouffier, Landtagspräsident Norbert Kartmann

Preisträgerin Prof. Dr. Dr. h. c. Şebnem Korur Fincancı beim Eintrag in das 
Gäste buch des Hessischen Landtags

Preisträgerin Prof. Dr. Dr. h. c. Şebnem Korur Fincancı im Gespräch mit Minister-
präsident Volker Bouffier
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1994 Marianne Heiberg-Holst, Norwegen
1995 John Hume, Nordirland
1996 Gregorio Rosa Cháves, El Salvador
1997 Hans Koschnick, Deutschland
1998 Alexander Lebed, Russland
1999 George J. Mitchell, USA
2000 Martti Ahtisaari, Finnland
2001 Max van der Stoel, Niederlande
2003 Lakhdar Brahimi, Algerien
2004 Hans Blix, Schweden
2005 Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama
2006 Daniel Barenboim, Israel
2007 Christian Schwarz-Schilling, Deutschland
2008 Sam Nunn, USA
2009 Dekha Ibrahim Abdi, Kenia
2010 Ismail Khatib, Palästina
2011 Sadako Ogata, Japan
2012 Elisabeth Decrey Warner, Schweiz
2013 Muhammad Ashafa und James Wuye, Nigeria
2014 Rubem César Fernandes, Brasilien
2015 Ella Mikhaylovna Polyakova, Russland
2016 H. E. Federica Mogherini, Italien
2017 Carla del Ponte, Schweiz
2018 Prof. Dr. Dr. h. c. Şebnem Korur Fincancı

DIE BISHERIGEN PREISTRÄGERINNEN UND 
PREISTRÄGER DES HESSISCHEN FRIEDENSPREISES

Der Hessische Friedenspreis und das zugehörige Kuratorium wurden 1993 
vom ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Albert Osswald gegrün-
det. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

SCHRIFTEN DES HESSISCHEN LANDTAGS

Heft 1 · Bioethik-Symposium des Hessischen Landtags am 17. November 2001
Wiesbaden 2002

Heft 2 · Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
2004 im Plenarsaal des Hessischen Landtags
Wiesbaden 2006

Heft 3 · Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
2005 im Stadtverordnetensaal des Wiesbadener Rathauses
Wiesbaden 2006

Heft 4 · Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 26. Januar 
2006 im Hessischen Landtag
Wiesbaden 2006

Heft 5 · Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
2007 im Ständehaus Kassel
Wiesbaden 2008

Heft 6 · Symposium „Schutz des Lebens und Selbstbestimmung am Lebensende“ am 
12. März 2007 im Hessischen Landtag
Wiesbaden 2008

Heft 7 · Festveranstaltung des Hessischen Landtags zum 60-jährigen Jubiläum des  
Unterausschusses Justizvollzug am 11. Mai 2007 in der Justizvollzugsanstalt Rockenberg 
Wiesbaden 2008

Heft 8 · Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 
2008, 26. Januar 2009 und 27. Januar 2010 und aus Anlass des 70. Jahrestages der 
Reichspogromnacht am 10. November 2008 
Wiesbaden 2010

Heft 9 · Feierliche Übernahme des neuen Plenarsaals am 4. April 2008 und Verab-
schiedung der ausscheidenden Abgeordneten der 16. Wahlperiode des Hessischen 
Landtags und Einweihung des neuen Plenargebäudes 
Wiesbaden 2010

Heft 10 · 20. Jahrestag der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR und Beginn 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Hessen und Thüringen. Symposium am 
18. September 2009 im Hessischen Landtag
Wiesbaden 2010

Heft 11 · 9. November – Ein Tag deutscher Geschichte. Vortragsveranstaltung mit  
Prof. Dr. Eckart Conze am 10. November 2009 im Hessischen Landtag
Wiesbaden 2010
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Heft 12 · Verleihung des Hessischen Friedenspreises 2009 an Dekha Ibrahim Abdi
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